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Antrag für Straßen- und Gehwegaufbrüche 

gem. § 16 Abs. 4 Hessisches Straßengesetz (HStrG) 
 

Antragsteller (Bauherr):  
 

Name, Vorname  

Straße  

PLZ, Ort  

E-Mailadresse  

Telefonnummer  
 

Lage der Aufbruchstelle: 
 

Gemarkung Flur Flurstück 

Straße Ortsteil 

Sonstige Lagebeschreibung 

 
 

Straßenbauunternehmen: 
 

Straßenbauunternehmen  

Anschrift  

Verantwortlicher Bauleiter  

Telefonnummer  
 

Zeitraum: 
 

Beginn der Baumaßnahme  

Ende der Baumaßnahme  

Voraussichtliche Bauzeit  
 

Art des Aufbruchs: 

☐ Asphalt  ☐ Pflaster  ☐ Unbefestigt 
☐ Sonstiges: ____________________________________________________________ 
 
☐ offene Bauweise ☐ geschlossene Bauweise 
     ☐ Durchpressung d = ________ mm 
     ☐ Spülbohrung  d = ________ mm 
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Länge: Breite: Tiefe: 
 
☐ Straße   ☐ Gehweg  ☐ Radweg 
☐ Grünfläche  ☐ Böschung  ☐ Parkstreifen 
☐ Parkplatz  ☐ Sonstiges: _____________________________________ 
 
Anlass des Aufbruchs: 

☐ Neuverlegung  ☐ Austausch  ☐ Umverlegung 
☐ Reparatur  ☐ Entfernung  ☐ Sonstiges: _____________ 
 
☐ Wasser 1  ☐ Abwasser2  ☐ Strom 
☐ Telekom  ☐ Fernwärme / Gas ☐ Sonstiges: _____________ 
 
1  Bei Arbeiten an Wasser- und Entwässserungsanschlüssen ist eine separate 

Genehmigung der Stadt Reichelsheim einzuholen. Den entsprechenden Antrag finden 
Sie unter: www.Stadt-Reichelsheim.de → Bürgerinformationen → Formulare 

 

 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Ort, Datum      Ort, Datum 
 

 
 

_____________________________   _____________________________ 
Unterschrift Antragsteller    Unterschrift / Stempel  

Verantwortlicher Bauleiter 
 

Anlagen: ☒ Lageplan mit Ausweisung und Vermassung des Aufbruchs in einem  
geeigneten Maßstab inkl. Abgrenzung einzelner Bereiche 
(Straße / Gehweg / Grünfläche etc.) 
 

☒ Nachweis des Straßenbauunternehmens über die Eintragung in die 
Handwerksrolle gem. HwO, Anlage A, Nr. 5 

 

☐ Fotodokumentation 
 

☐ Beschreibung der Baumaßnahme 
 

 

Bei Arbeiten im öffentlichen Straßenraum ist eine verkehrsrechtliche Genehmigung           
gem. § 45 StVO einzuholen. 
 

Der Antrag ist mindestens 7 Tage vor Baubeginn bei der Stadt Reichelsheim einzureichen. 
Magistrat der Stadt Reichelsheim, Hr. Bischoff, Zum Rathaus 1, 61203 Reichelsheim, 
Bischoff@Stadt-Reichelsheim.de, Tel.: 06035/1001-48 

Es wird darauf hingewiesen, dass Ihre personenbezogenen Daten erfasst, gespeichert und 

verarbeitet werden, und diese an Dritte nur insoweit weiter gegeben werden, als dies zur 

ordnungsgemäßen Abwicklung Ihres Antrags notwendig ist. 


